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E i n l a d u n g 
 
Hiermit lade ich Sie zu der am  
 
 

Mittwoch, 12. November 2014, 17:00 Uhr, 
 
 

im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten, stattfindenden 
Sitzung des Rates der Stadt Xanten ein. 
 
Tagesordnung: 
 
A. Öffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister  
  
2 Genehmigung der Niederschrift vom 25.09.2014  
  
3 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner gemäß § 19 der 

Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Xanten 
 

  
4 Berichterstattung gemäß § 1 Abs. 5 der Geschäftsordnung über 

unmittelbar im Rat gefasste Beschlüsse 
St 14/189 

  
5 Anträge gemäß § 6 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie im 

öffentlichen Teil zu behandeln sind: 
 

  
5.1 Antrag der Frau Petra Simons auf Verbreiterung der Parkflächen auf 

dem Parkplatz "De Beyer" (Parkplatz Westwall) 
St 14/143 

  
5.2 Antrag der Frau Claudia Strack auf Bau einer Querungshilfe im 

Kreuzungsbereich der Kreisstraße 32 mit dem Alt-Reeser-Weg 
St 14/168 

  
5.3 Antrag des Herrn Karlheinz Merissen vom 02.10.2014, eingegangen 

am 06.10.2014, auf Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und 
die Ausschüsse hinsichtlich des Fragerechtes von Einwohnerinnen und 
Einwohnern 

St 14/174 

  
5.4 Antrag des FDP-Ortsverbandes Xanten vom 07.10.2014 zur 

Sicherstellung der Sommerfestspiele ohne dauerhafte Belastung des 
Haushalts 

St 14/175 

  
6 Empfehlungen des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und 

Umwelt vom 04.11.2014;  
Berichterstatter: Herr Bours 

 

  
6.1 118. Änderung des Flächennutzungsplans "Gewerbegebiet Sonsbecker 

Straße" 
hier: Aufstellungsbeschluss, Beschluss über die Öffentlichkeitsbe-
teiligung 
 

St 14/186 
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7 Empfehlungen des Hauptausschusses vom 05.11.2014; 
Berichterstatter: Herr Bürgermeister Görtz 

 

  
7.1 Satzung zur 2. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Xanten St 14/164 
  
7.2 Ordnung zur 3. Änderung der Ordnung über die Zuständigkeit der 

Ausschüsse der Stadt Xanten (Zuständigkeitsordnung) 
St 14/166 

  
7.3 Neufassung einer Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrecht-

erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet 
Xanten 

St 14/161 

  
7.4 Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufs-

stellen am 09.11.2014 im Gewerbegebiet Xanten-West  
-Genehmigung des Dringlichkeitsbeschlusses des Hauptausschusses- 

St 14/188 

  
7.5 1. Vertrag zwischen der Stadt Xanten und der Netzwerke Xanten 

GmbH über die Fernwärmeversorgung 
2. Satzung der Stadt Xanten über den Anschluss- und Benutzungs-
zwang an die Fernwärmeversorgung im Bebauungsplan 184 
(Landwehr/Hochbruch) 

St 14/120 

  
7.6 Vorschlag für das Mitglied der Stadt Xanten im Erbentag des Deichver-

bandes Xanten-Kleve  
St 14/187 

  
8 Wahl eines Jugendbeauftragten/einer Jugendbeauftragten aus der 

Mitte der Mitglieder des zuständigen Fachausschusses für Soziales 
und Generationen  

St 14/170 

  
9 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt 

Xanten, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind: 
 

  
9.1 Antrag der SPD-Fraktion vom 01.09.2014, eingegangen am 

02.09.2014, zur Anbindung des Ärztehauses an den ÖPNV 
St 14/163 

  
9.2 Antrag der FBI-Fraktion "Neuer Flächennutzungsplan für die Stadt 

Xanten" vom 08.09.2014, eingegangen am 09.09.2014 
St 14/159 

  
9.3 Antrag der Fraktion BBX 2014 vom 11.09.2014 zur Erschließung von 

neuen Baugebieten in Marienbaum, eingegangen am 15.09.2014 
St 14/171 

  
9.4 Antrag der Fraktion BBX 2014 zur Anbindung des geplanten Super-

markts an den Alleenradweg in Marienbaum, eingegangen am 
15.09.2014 

St 14/181 

  
9.5 Antrag der SPD-Fraktion vom 24.09.2014 auf Bau eines Fahrbahn-

teilers an der Schulbushaltestelle im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 
32 mit dem Alt-Reeser-Weg 

St 14/167 

  
9.6 Antrag der CDU-Fraktion vom 25.09.2014 zur Fortführung der 

Hundekot-Entsorgungsstationen in den Wallanlagen 
 
 

St 14/162 
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9.7 Antrag der Fraktion BBX 2014 vom 02.10.2014, eingegangen am 
21.10.2014, auf Einrichtung eines Fußgängerüberweges 
("Zebrastreifens") an der Uedemer Straße (L 5)  

St 14/190 

  
10 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung, soweit sie in öffentlicher 

Sitzung zu behandeln sind, 
 

  
10.1 Anfrage des Stadtverordneten Klaus-Martin Meier / FDP Ortsverband 

Xanten zur möglichen Bodenkontaminierung im Bereich der Tanks 
einer ehemaligen Gärtnerei 

St 14/176 

  
10.2 Anfrage der SPD-Fraktion vom 24.09.2014 zur Besucher- und Kosten-

bilanz 2014 im SiegfriedMuseum 
St 14/178 

  
11 Fragen von Stadtverordneten gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
12 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
 
 
B. Nichtöffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Empfehlungen des Hauptausschusses vom 05.11.2014; 

Berichterstatter: Herr Bürgermeister Görtz 
 

  
1.1 Freizeitzentrum Xanten GmbH 

Nibelungenbad und Eingangsbereich des Strandbades 
St 14/179 

  
2 Grundstücksangelegenheiten;  

hier: Erwerb von Wohnraum  
-vorsorglich- 

 

  
3 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung, soweit sie in nicht-

öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
4 Fragen von Stadtverordneten gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
5 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
Xanten, 29.10.2014 
 
gez. Görtz 
Bürgermeister 
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Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten – DBX 
Anstalt öffentlichen Rechts 
 
 
Ö f f e n t l i c h e   A u s s c h r e i b u n g 

 
Auftraggeber: Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten 

Karthaus 2, 46509 Xanten 
Tel.: 02801/772-267 oder 772-281 
Fax: 02801/772-373 

  
Zuständig: 
 

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten -AöR- 
Karthaus 2, 46509 Xanten 
Zimmer 207/N, 205/N 
Tel./Fax siehe oben 

  
Objekt/Leistung: Erschließung des Baugebietes Nr.184 „Landwehr“ in Xanten 

 
 

 ca. 4.750,00 m³ Oberboden abtragen 
 ca. 3.500,00 m³ Boden abtragen 
 ca. 2.200,00 m² Füllboden einbauen 
 ca. 10.000,00 m² Geländeauffüllung 
 ca. 5.500,00 m³ Frostschutzschicht herstellen 
 ca.  725,00 m Bordsteine versetzen 
 ca. 13.050,00 m² Schottertragschichten herstellen 
 ca.  1.300,00 m² Pflasterdecken herstellen 
 ca. 6.950,00 m² Oberbauschichten aus Asphalt herstellen 
 ca. 5.250,00 m Leitungsgräben für Versorgungsleitungen 

  herstellen 
 ca. 2 St Holzbrücken herstellen 
 ca. 250,00 m² Lärmschutzwand herstellen 
 ca. 280,00 m Regenrückhaltekanal DN 2200 SB herstellen,  

  einschl. Wasserhaltung 
 ca. 1.300,00 m Schmutzwasserkanal DN 250 Stz herstellen,  

  einschl. Wasserhaltung 
 ca. 1.220,00 m Regenwasserkanal DN 300 B bis DN 600 B 

  herstellen, einschl. Wasserhaltung 
 ca. 80 St Schächte herstellen 
 ca. 1.200,00 m Hausanschlussleitungen DN 150 herstellen 
  
Ausführungsbeginn 26.01.2015 
  
Fertigstellung:: 18.12.2015 
  
Ausgabe/ 
Anforderung: 

sh. Zuständigkeit 
Ausgabe ab 04. November 2014 
Anforderung bis 28.11.2014 

  
Angebotsgebühr: 92,25  €, bei Postversand = 97,25 € 

(Gebühr wird nicht erstattet)  
nur durch Überweisung auf Konto 115 000 1301 
bei Sparkasse am Niederrhein (BLZ 354 500 00) 
IBAN: DE55 3545 0000 1150 0013 01  SWIFT-BIC:  WELADED1MOR 
oder durch Einsenden Verrechnungsscheck 
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Angebotsabgabe: beim Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten -AöR- 

Karthaus 2, 46509 Xanten 
Zimmer 207/N, 208/N 
Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen, 
Preise sind in € anzubieten. 

  
Angebotseröffnung Mittwoch, 03. Dezember 2014 - 11:00 Uhr 

Zimmer-Nr. 207/N 
  
Anwesenheit 
von Personen: 

zugelassen sind Bieter und ihre  
Bevollmächtigten 

  
Ende der 
Zuschlags-/ 
Bindefrist: 

14. Januar 2015 

  
Sicherheiten: Vertragserfüllungssicherheit: 

5 % der Auftragssumme 
Gewährleistungssicherheit: 
3 % der Abrechnungssumme 
Die Sicherheiten können durch Geldeinbehalt oder Bankbürgschaft 
erbracht werden. 

  
Nachweise: • Eigenerklärung zur Eignung gem. § 6 Absatz 3 VOB/A 

• Verpflichtungserklärung Tariftreue gem. § 4 TVgG 
• Verpflichtungserklärung soziale Kriterien gem. § 18 TVgG 
• Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialversicherungsträger 

gem. § 7 TVgG 
• Verpflichtungserklärung nach § 19 TVgG-NRW zur Frauenförderung 

und Förderung der Vereinbarkeit von  
Beruf und Familie 

• Referenzliste der letzten 3 Jahre 
  
Nebenangebote: Nebenangebote sind zulässig 
  
Sonstiges: a) Nachprüfstelle für Verstöße gegen Vergabebestimmungen: 

 Landrat des Kreises Wesel 
  
 b) Bei der Zuschlagserteilung können nur Bieter berücksichtigt 

 werden, die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen  
 die notwendige Sicherheit bieten und Arbeiten der angegebenen 
 Art schon nachweislich ausgeführt haben. 
 Nicht bekannte Bieter haben Referenzen über ihre Fachkunde und 
 Leistungsfähigkeit sowie über ausgeführte gleichwertige Leistungen 
 zu erbringen. 

  
Xanten, 31.10.2014 
 
gez. 
 
-Lehmann- 
stellv. Vorstand 
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101. Genossenschaftsversammlung 

der Linksniederrheinischen  
Entwässerungs-Genossenschaft - LINEG - 

am 03.12.2014, 16:00 Uhr, 
im Kulturzentrum Rheinkamp, 

Kopernikusstraße 11, 47445 Moers 
 
 
Tagesordnung  
 
1 Genehmigung der Niederschrift über die 100. Genossenschaftsversammlung 

 
2 Bericht des Vorsitzenden des Genossenschaftsrates über die Tätigkeit des 

Genossenschaftsrates im Jahr 2014 
- mündlicher Bericht - 
 

3 Bericht des Vorstandes über die Tätigkeit der Genossenschaft für das Jahr 2014 
- mündlicher Bericht - 
 

4 Entgegennahme des Jahresberichtes 2013 
- Vorlage - 
 

5 Abnahme des Jahresabschlusses 2013 und Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2013 
- Bericht der genossenschaftlichen Rechnungsprüfer über die Prüfung des Jahresab- 
  schlusses 2013 gemäß § 14 der Satzung der LINEG und Entlastung des Vorstandes -  
- Vorlage - 
 

6 Verwendung des Bilanzgewinnes 
- Vorlage - 
 

7 Bestellung der Prüfstelle für die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 und Wahl der 
genossenschaftlichen Rechnungsprüfer für das Jahr 2015 
- Vorlage - 
 

8 Aufstellung der Übersichten über erforderliche Unternehmen gemäß § 3 Abs. 2 LINEGG - 
Fortschreibung 2015 - 
- Vorlage - 
 

9 Feststellung des Wirtschaftsplanes 2015 
- Vorlage und mündlicher Bericht - 
 

10 Ersatzwahlen zum Genossenschaftsrat 
 

11 Verschiedenes 
 
 
 
gez. Dipl.-Ing. Jürgen Eikhoff 
Vorsitzender des Genossenschaftsrates 
 

 


